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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Ein Postulat Schwaab (sp, VD) beschäftigte sich mit der Frage nach den "Auswirkungen
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen" und möchte den Bundesrat mit einer entsprechenden
Prospektivstudie beauftragen. Zentral geht es um die Änderungen im Steuerwesen und
bei den Sozialversicherungen, die nötig würden, falls die Robotisierung und
Digitalisierung zu einem starkem Anstieg der Kapitalerträge im Vergleich zum
Arbeitseinkommen führen. Da sich das Steuerwesen und die Sozialversicherungen auf
die Arbeitseinkommen stützen, hätte eine solche Entwicklung weitreichende Folgen.
Ziel der Studie soll es sein, verschiedene bekannte Möglichkeiten zur Veränderung des
Steuerwesens im Hinblick auf solche Veränderungen und ihre Kosten
zusammenzutragen. Der Nationalrat nahm das Postulat ohne Debatte an. 

Die grosse Aktualität des Themas „Roboter" zeigt sich an der relativ grossen Anzahl
Vorlagen zu diesem Thema. Nur schon zu den Folgen der Robotisierung für die Steuern
und Sozialversicherungen wurden im Jahr 2017 weitere drei Postulate eingereicht, die
bis zur Sommersession 2017 noch nicht behandelt wurden (Po. 17.3151, Po. 17.3036
sowie Po. 17.3037). Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Sorgen bezüglich der Automation in
Produktionsprozessen machen. Bereits in den Jahren 1983 respektive 1985
argumentierten Ständerat Carl Miville (sp, BS) und Nationalrat Werner Carobbio (sp, TI),
dass personalsparende Geräte – unter anderem Roboter – zu Problemen für die
Sozialversicherungen, insbesondere für die AHV, führen könnten und entsprechend die
Finanzierungsgrundsätze der AHV überprüft werden müssen. 1

POSTULAT
DATUM: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Robert Cramer (verts, GE) aimerait que le travail sur appel soit mieux réglementé. Il
demande donc au Conseil fédéral d'analyser deux options, à savoir la mention d'une
durée moyenne du temps de travail dans les contrats de travail et le droit à l'indemnité
de chômage pour les travailleuses et les travailleurs sur appel en cas de cotisation sur
un salaire brut minimum mensuel de 500 francs pendant 12 mois au cours des deux
dernières années. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. En mobilisant le rapport en réponse
aux postulats Reynard (15.3854) et Derder (17.3222), il constate qu'aucune tendance à
une augmentation du travail sur appel n'a été observée. Le contrat de travail sur appel
est soumis à la protection découlant des délais de congé. Les travailleuses et
travailleurs sur demande ont le droit de percevoir un salaire calculé sur la moyenne des
salaires perçus jusqu'à la fin des rapports de travail. La fixation de durées minimales ou
moyennes de travail devrait se régler par le biais des Conventions collectives de travail.
S'agissant des indemnités chômage, ils peuvent en bénéficier en cas d'inscription au
chômage au terme du délai de congé. Ils peuvent également y prétendre, dans le cas où
leur taux d'occupation mensuel a chuté et qu'ils étaient soumis à de faibles fluctuations
(moins de 20%) et que, ce faisant, leur contrat de travail s'est transformé en contrat à
temps partiel régulier. En principe, si les droits conférés par le Code des obligations
(notamment délai de congé) sont exposés, il ne devrait plus y avoir de refus de droit à
l'indemnité chômage. L'intervention de Guy Parmelin n'a pas convaincu. Le postulat a
été accepté par 24 voix contre 12. 2

POSTULAT
DATUM: 11.09.2019
DIANE PORCELLANA
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Im November 2021 erschien der Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates
Cramer (gp, GE) über die Regelung der Arbeit auf Abruf. Wie das Postulat verlangte,
wurde im Bericht geprüft, ob die Form der Arbeit auf Abruf im OR zufriedenstellend
geregelt ist. Zudem erläuterte der Bericht die Regelung der Arbeit auf Abruf im AVIG.
Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wird Arbeit auf Abruf im OR nicht definiert. Der
Bericht definiert sie daher als diejenige Arbeit, bei welcher Arbeitnehmende vom
Arbeitgebenden abgerufen werden, wenn sie gebraucht werden. Dabei sind sie
«verpflichtet [...], die Angebote des Arbeitgebers anzunehmen». Im Bericht wurde
erläutert, dass flexible Arbeitsformen mit unregelmässigen Arbeitszeiten wie die Arbeit
auf Abruf aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids mit schweizerischem Recht
kompatibel sind, auch wenn der Arbeitsvertrag keine fixe Arbeitszeit vorsieht. Dabei
setzt das Bundesgericht der Freiheit des Arbeitgebenden, die Arbeitszeit der
Arbeitnehmenden frei festzulegen, basierend auf dem OR jedoch gewisse Grenzen.
Erstens darf der Arbeitgebende das Arbeitspensum nicht «in bedeutendem Umfang»
verringern, nachdem der Arbeitsvertrag aufgelöst worden war. Wird dies trotzdem
gemacht, muss der Arbeitgeber den Lohn für den Arbeitszeitausfall fortzahlen. Weiter
darf das Betriebsrisiko nicht auf die Arbeitnehmenden übertragen werden. Verweigert
also der Arbeitgebende die Annahme der Arbeitsleistung aus wirtschaftlichen Gründen,
gerät er in Annahmeverzug und ist zur Lohnzahlung verpflichtet. Drittens wird die Zeit,
während sich der Arbeitnehmende bereithält – die sogenannte Bereitschaftszeit – als
Arbeitszeit betrachtet und muss entschädigt werden – ausser ein Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag sieht keine Entschädigung der Bereitschaftszeit vor. Somit
schützen die bindenden gesetzlichen Grundlagen des Arbeitsvertragsrechtes die
Arbeit auf Abruf zumindest teilweise. 
Auch aus Sicht der Arbeitslosenversicherung besteht gemäss dem Bericht ein Schutz für
Arbeitnehmende, die auf Abruf arbeiten: Diese haben unter anderem Anspruch auf
Leistungen für Arbeitslose – wie alle anderen Arbeitnehmenden auch. Falls aber die
Anzahl der Abrufe durch die Arbeitgebenden reduziert wird oder diese ganz entfallen,
erleiden die Arbeitnehmenden keinen anrechenbaren Arbeits-  beziehungsweise
Verdienstausfall und haben folglich keinen Anspruch auf Arbeitslosenleistungen. Der
Bericht schildert jedoch auch Ausnahmen zu diesem Grundsatz aus der Praxis und der
Rechtsprechung. Unter anderem zahlt die Arbeitslosenversicherung eine
Arbeitslosenentschädigung, wenn «begründete Zweifel darüber [bestehen], ob die
versicherte Person für die Zeit ihres Arbeitsausfalls gegenüber ihrem Arbeitgeber Lohn-
oder Entschädigungsansprüche [...] hat oder ob ihre Forderungen erfüllt werden».
Zudem verbietet das AVIG eine ständige Abrufbereitschaft der Arbeitnehmenden «über
den Umfang der garantierten Beschäftigung hinaus», da dies die Vermittlungsfähigkeit
der Betroffenen senkt.
Insgesamt erachtete der Bundesrat damit den Schutz der Arbeit auf Abruf als
zufriedenstellend, da ihr sowohl das OR, als auch das AVIG Grenzen setzen. Er machte
daher keinen Bedarf aus, die entsprechenden Regelungen zu ändern oder zu
ergänzen. 3

POSTULAT
DATUM: 17.11.2021
GIADA GIANOLA

Im Juni 2022 wurde das Postulat Cramer (gp, GE), das den Bundesrat beauftragen
wollte, die Form der Arbeit auf Abruf im OR zu prüfen, vom Ständerat abgeschrieben.
Damit folgte der Rat einer Empfehlung des Bundesrates, der die Abschreibung in
seinem Bericht über die Motionen und Postulate 2022 empfohlen hatte, da er das
Anliegen als erfüllt erachtete. 4

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Ein Postulat Kuprecht (svp, SZ) forderte den Bundesrat auf, einen Bericht zu verfassen,
in welchem die verschiedenen Herausforderungen der Zukunft in einer gesamthaften
Betrachtung ersichtlich und die finanziellen Auswirkungen umfassend dargestellt
werden. Da am Ende dieser und zu Beginn der nächsten Legislatur gezwungenermassen
die langfristige Finanzierbarkeit aller Sozialwerke diskutiert werden muss, sollte,
gemäss dem Anliegen des Postulates, dringend ein aktueller Bericht der finanziellen
Situation als Ausgangspunkt für künftige Finanzierungsmodelle verfasst werden. Der
Bundesrat zeigte sich bereit, einen solchen in Auftrag zu geben und empfahl daher das
Postulat zur Annahme. Dem folgte auch der Ständerat. Gegen den Willen des
Bundesrates wurde auch ein ähnliches Postulat der SVP im Nationalrat mit 103 zu 89
Stimmen angenommen. 5

POSTULAT
DATUM: 18.03.2009
LINDA ROHRER
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Arbeitslosenversicherung (ALV)

In einem überwiesenen Postulat der nationalrätlichen Kommission für soziale
Sicherheit wurde der Bundesrat aufgefordert zu prüfen, wie dem Umstand zu begegnen
sei, dass die italienischen Grenzgänger nur ungenügend in den Genuss der aufgrund
des Abkommens von 1978 von der Schweiz an Italien überwiesenen Arbeitslosengelder
kommen. Trotz Ausgleichszahlungen aus der schweizerischen Arbeitslosenversicherung
nach Italien in der Höhe von 9,8 Mio. Fr. im Jahr 1989 bezahlte der italienische Staat an
die arbeitslosen Grenzgänger lediglich 0,8 Mio. Fr. aus. 6

POSTULAT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Seit der enormen Zunahme der ALV-Leistungen wurde vor allem im rechtsbürgerlichen
Lager immer wieder die Vermutung geäussert, Arbeitsunwillige betrieben mit der
Arbeitslosenversicherung Missbrauch. Da dies von den Gewerkschaften grundsätzlich
in Abrede gestellt wird, regte der Freiburger Nationalrat und CNG-Präsident Fasel (csp)
in einem überwiesenen Postulat eine entsprechende Studie an. Die aufgrund fehlender
Daten einzelner Kantone unvollständige Untersuchung des Biga ergab, dass 1992 22%
der Arbeitslosen von einer vorübergehenden Einstellung der Taggeldzahlungen
betroffen waren, weil sie das Gesetz geritzt, missachtet oder vorsätzlich umgangen
hatten. In den meisten Fällen bemühten sich die derart sanktionierten Arbeitslosen
ungenügend um eine neue Stelle oder hatten die Arbeitslosigkeit selber verschuldet,
indem sie eine Stelle verliessen, ohne eine neue auf sicher antreten zu können. Das Biga
verwies auf die schwierige Interpretierbarkeit dieser Zahlen, da auch geringfügige
Fehlleistungen der Arbeitslosen erfasst wurden und Mehrfacheinstellungen der
gleichen Person in der Untersuchung ihren Niederschlag fanden, und stellte fest, dass
der Anteil der Missbräuche seit 1989 (40%) beträchtlich gesunken ist. Das Biga, aber
auch Verantwortliche der kantonalen Arbeitsämter vermuteten Missbräuche eher auf
Arbeitgeberseite, wo zum Teil Kurzarbeitsentschädigungen unrechtmässig bezogen
oder nicht an die Arbeitnehmer weitergeleitet wurden. Oft war aber auch die Rede von
"legalen Missbräuchen", so etwa bei Jugendlichen, die es nach Abschluss der
Schulpflicht vorziehen, Arbeitslosengelder zu beziehen, anstatt eine Weiterbildung oder
Lehre in Angriff zu nehmen, oder bei Arbeitslosen, die vor Inkrafttreten der
Zwischenverdienstregelung eine an und für sich zumutbare Arbeit ausschlugen, nur weil
sie weniger einbrachte als 80% des versicherten Verdienstes. Auch hier handelt es sich
gemäss Biga um marginale Phänomene. Dennoch soll mit der Revision des AVIG durch
die Neudefinierung der zumutbaren Arbeit und durch verschärfte Zulassungskriterien
für Schul- und Studienabgänger die Schraube stärker angezogen werden. 7

POSTULAT
DATUM: 26.07.1993
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Loeb (fdp, BE), die Arbeitslosenvorsorge analog zur Altersvorsorge durch
ein Zweisäulenprinzip sicherzustellen, bei dem die zweite Säule auf steuerbegünstigter
Eigenvorsorge beruhen sollte, wurde von Nationalrat Leuenberger (sp, SO) bekämpft
und so vorderhand der Diskussion entzogen. 8

POSTULAT
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat verabschiedete oppositionslos ein Postulat seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben, welches den Bundesrat beauftragt, die Arbeitslosenstatistik
so rasch als möglich durch Angaben über die Zahl der Ausgesteuerten und der
Sozialhilfebezüger in Kantonen und Gemeinden sowie der Gesamtausgaben aller
öffentlichen und privaten Stellen als Folge der Arbeitslosigkeit zu ergänzen. 9

POSTULAT
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat Langenberger (fdp, VD), welches anregt, dass
junge Leute, welche eine Anlehre absolviert haben, bei der Arbeitslosenentschädigung
den Lehrlingen gleichgestellt werden, die direkt nach ihrer Ausbildung keine Stelle
finden. Heute ist es so, dass Lehrlinge in diesem Fall 127 Fr. pro Tag erhalten, während
Angelernten nur 40 Fr. pro Tag ausbezahlt werden. Da beide Personenkategorien dem
Bundesgesetz über die Berufsbildung unterstellt sind, befand die Postulantin, diese
Ungleichbehandlung sei stossend. 10

POSTULAT
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat nahm ein Postulat Robbiani (cvp, TI) an, die eine Verlängerung der
Kurzarbeitsentschädigung verlangt. Er machte geltend, die im AVIG vorgesehene
Rahmenfrist (maximal 12 Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren) genüge in
Zeiten anhaltender Konjunkturschwäche nicht aus, um ihr Ziel – die Vermeidung von
Entlassungen – zu erreichen. 11

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies diskussionslos ein Postulat seiner WAK zum Vollzug des
Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung (AVIG) durch die Kantone. Das Postulat beauftragt den
Bundesrat, die kantonalen Effizienzunterschiede beim Vollzug der
Arbeitslosenversicherung zu analysieren. 12

POSTULAT
DATUM: 10.06.2013
FLAVIA CARONI

Einen besseren Schutz von Schweizer Forschenden durch die
Arbeitslosenversicherung (ALV) forderte Mathias Reynard (sp, VS) in einem Postulat. So
müssten gemäss einem Bericht des SNF 11.4 Prozent der Forschenden nach dem Ende
verschiedener Förderprogramme (Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility, Advanced
Postdoc.Mobility) und ihrer Rückkehr in die Schweiz von der Arbeitslosenversicherung
Gebrauch machen. Da sie von der ALV als Personen in Ausbildung oder als
Selbstständige behandelt würden, erhielten sie entweder lange Wartezeiten oder seien
nicht zum Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung berechtigt. Die Mitarbeit
an einem Forschungsprojekt könne aber nicht mit der Situation einer selbständig
erwerbstätigen Person gleichgestellt werden, da dadurch keine finanzielle
Unabhängigkeit erreicht werden könne, erklärte der Postulant. Schliesslich verfügten
die Forschenden mit Stipendium nicht über die Möglichkeit, freiwillig in die
Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. 
In seiner Stellungnahme präzisierte der Bundesrat die Rechtslage: Die entsprechenden
Forschenden seien während ihres Stipendiums beitragsbefreit und könnten nach einer
120-tägigen Wartezeit 90 Taggelder beziehen. Eine Lockerung dieser Regelung lehnte
der Bundesrat ab, um keine Ungleichbehandlung gegenüber Masterabsolventinnen,
Masterabsolventen, Doktorandinnen und Doktoranden zu schaffen. 
Mit 132 zu 53 entschied sich in der Frühjahrssession 2019 auch der Nationalrat gegen
das Postulat. 13

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie wollte Benjamin Roduit (mitte, VS) den
Bundesrat beauftragen, die soziale Absicherung der Selbstständigerwerbenden in
einem Bericht zu untersuchen. Dabei sollen insbesondere in Krisenzeiten deutlich
werdende Lücken ermittelt und Massnahmen dagegen vorgeschlagen werden –
ausdrücklich störte sich der Motionär am fehlenden Anspruch der meisten
Selbständigerwerbenden auf Arbeitslosenentschädigung, obwohl sie Beitragszahlungen
leisten müssten. 
Der Bundesrat war jedoch der Meinung, dass eine Aufnahme der
Selbständigerwerbenden in die Arbeitslosenversicherung aufgrund des zu grossen
Missbrauchsrisikos abzulehnen sei. Stattdessen habe man in der ausserordentlichen
Situation der Corona-Pandemie eine passende, ausserordentliche Lösung für diese
betroffenen Personen gefunden. 
In der Herbstsession 2022 nahm der Nationalrat das Postulat mit 108 zu 75 Stimmen
(bei 6 Enthaltungen) entgegen dem Willen der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion
an. 14

POSTULAT
DATUM: 27.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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